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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes beziehungsweise des Gemisches und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikatoren 
Stoffname/Handelsname:    Lederweicher SR 

Index-Nummer:    Keine Daten verfügbar.     

EG-Nummer: Keine Daten verfügbar.  

CAS-Nummer: Keine Daten verfügbar.  

Reach-Registrierungsnummer:  Keine Daten verfügbar.  

Andere Bezeichnungen:    Keine Daten verfügbar. 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen: 

Lederhilfsmittel  

Verarbeitungshilfsmittel 

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  

Keine Daten verfügbar. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsblatt bereitstellt 
Lieferant:    GMW – Gabi Kleindorfer  

    Aster-Str. 9 

    D-84186 Vilsheim 

Telefon:    +49 8706 1094 

Fax:    +49 8706 559  

E-Mail-Adresse:    gmw@gmw-gabikleindorfer.de 

1.4 Notrufnummer: 
Notfalltelefonnummer:    +49 8706 1094 

 

Eine Marke der Wilhelm Leo’s Nachfolger GmbH
D-72669 Unterensingen | Seerosenstraße 9 | phone +49 70 22-217 20-212 | fax +49 70 22-2 62 9110
gmw@gmw-gabikleindorfer.de | www.gmw-gabikleindorfer.de
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Abschnitt 2: Mögliche Gefahren  

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches  
Keine Daten verfügbar. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Piktogramm: 

       

 

 

 

 

Signalwort:    Xi (Reizend.) 
2.3 Sonstige Gefahren 

R38    Reizt die Haut. 

R41    Gefahr durch Augenschäden. 

 

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 
Sulfobernsteinsäureester und Neopentylglycol in Wasser. 

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung  CAS-

Nummer  
EG-Nummer  

Symbol(e)  R-Sätze/ 
Bemerkung 

Konzentration [%] 

Sulfobernsteinsäuredioctylester, 
Na-Salz 

577-11-7 
209-406-4 

Xi R38 – 41   50 – 100  

2,2-Dimethylpropan-1, 3-diol 126-30-7 
204-781-0 

Xi R41 2,5 – 10  

   

 
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
4. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 

Nach Einatmen: 

Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt: 

Verunreinigte Kleidung entfernen. 

Sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und gut nachspülen. 

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt: 

Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen und Arzt 

konsultieren. 
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Nach Verschlucken: 

Mund ausspülen und reichlich Wasser (ca. 500 ml) nachtrinken. 

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung: 

Symptomatische Behandlung. 

Bei Verschlucken: Magenspülung. 

 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1 Löschmittel 
Geeignet: Im Brandfall Kohlenstoffdioxid, Löschpulver oder Wassersprühstrahl verwenden. Größeren 

Brand mit alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 

Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
Kohlenmonoxid.  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Persönliche Schutzkleidung tragen. 

Nicht konzentriert in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.   
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. 

Nicht konzentriert in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.  
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. 

6.4 Verweise auf weitere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 1 für Ansprechpartner in Notfällen und Abschnitt 13 für 

Angaben zur Entsorgung. 

 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung  

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
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Behälter dicht geschlossen halten. 

Maßnahmen zum Brand-/Explosionsschutz: 

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Keine Daten verfügbar.  

 
Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen     
8.1 Zu überwachende Parameter 

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland: 
Keine Daten verfügbar. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Individuelle Schutzmaßnahmen – persönliche Schutzausrüstung  
Augen-/Gesichtsschutz  
Dichtschließende Schutzbrille(Korbbrille DIN 58211, EN 166).  
Hautschutz 
Schutzhandschuhe: 

Bei Spritzkontakt mindestens Schutzindex 2 empfohlen, entsprechend mehr als 30 min. 

Permeationszeit gemäß EN 374. 

Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,4mm 

Bei längerem und häufigen Kontakt Schutzindex 6 empfohlen, entsprechend mehr als 480 min. 

Permeationszeit nach EN 374. 

Mindestschichtdicke/Handschuh: 0,7mm. 

Material: Butylkautschuk, Fluorkautschuk (Viton), Nitrilkautschuk, Neopren.  
Körperschutz 
Lösemittelbeständige Arbeitsschutzkleidung (EN 465). 

Atemschutz 
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. 

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung: Atemfiltergerät 

Bei längerer bzw. intensiverer Belastung: umluftunabhängiges Atemschutzgerät 

Filter A/P2 nach DIN EN 141.   
Hitze-/Kälteschutz 
Keine Daten verfügbar. 

Überwachung der Umweltexposition 
Keine Daten verfügbar. 
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Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Form:    Aggregatszustand: flüssig 

    Farbe: gelblich 

Geruch:    charakteristisch 
Geruchsschwelle:    Keine Daten verfügbar. 
pH-Wert:    ca. 6 (50g/l, 23°C) 
Schmelz-/Gefrierpunkt:    ca. -15°C 
Siedebeginn/-bereich:    Keine Daten verfügbar. 
Flammpunkt:    > 100°C 
Verdampfungsgeschwindigkeit:  Keine Daten verfügbar. 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):  Zündtemperatur siehe unten. 
Obere/untere Entzündbarkeits- 
oder Explosionsgrenzen:   Keine Daten verfügbar. 

Dampfdruck:    20 mbar (20°C) 
Dampfdichte:    ca. 1,11 g/cm³ (DIN 51757) 
Relative Dichte:    Keine Daten verfügbar. 
Wasserlöslichkeit:    Vollständig mischbar. 
Löslichkeit:    Vollständig lösbar.    
Verteilungskoeffizient:    ca. 1,0 log POW 
(n-Octanol/Wasser) 

Selbstentzündungstemperatur:  > 200°C 

Zersetzungstemperatur:   Keine Daten verfügbar. 
Viskosität:    ca. 250 mPas (Brookfield) 
Explodierende Eigenschaften:  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Oxidierende Eigenschaften:   Keine Daten verfügbar. 
9.2 Sonstige Angaben zur Sicherheit 

Keine Daten verfügbar. 

 

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität   

10.1 Reaktivität 
Keine Daten verfügbar. 

10.2 Chemische Stabilität 
Das Produkt ist stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
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10.5 Unverträgliche Materialien 
Keine Daten verfügbar. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 
Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 
11. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität  
Name des 
Produkts/Inhaltsstoffs  

Resultat  Spezies Dosis  Exposition Test 

Lederweicher SR LD50 
Oral 

Ratte  >2000 mg/kg - - 

 
Ätz-/Reizwirkung auf der Haut 
Reizend. 

Schwere Augenschädigung-Reizung 
Starke Reizung mit Gefahr ernster Augenschäden.  

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Reizt die Haut und die Schleimhäute. 

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 

Keimzell-Mutagenität 
Keine Daten verfügbar. 

Karzinogenität 
Keine Daten verfügbar. 

Reproduktionstoxizität 
Keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgantoxizität – einmalige Exposition 
Keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgantoxizität – mehrmalige Exposition 
Keine Daten verfügbar. 

Aspirationsgefahr 
Keine Daten verfügbar. 

Zusätzliche Informationen  

 
 Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1 Toxizität 

Name des 
Produkts/Inhaltsstoffs  

Test Resultat Spezies  Exposition 

Lederweicher SR  Akut LC50  
10 – 100 mg/l 

Fisch – 
Leuciscus 
idus 

96h 

Lederweicher SR  EC50  Daphnia magna 48h 
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10 – 100 mg/l  
 

Lederweicher SR 
 

DIN 38142 T27 EC50 
 > 10000 mg/l 
 

Bakterientoxizität  96h 

Lederweicher SR  EC  
> 100 mg/l 
 

Algentoxizität 72h 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  

Angaben zur Elimination: 

Versuchsmethode:    Flockung oder Adsorption an Schlamm. 

Analysenmethode:    Keine Daten verfügbar. 

Eliminationsgrad:    > 90% (mod. OECD 303A) 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Geringe Abwasserbelastung durch hohes Aufziehvermögen.  

12.4 Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar.  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvP- Beurteilung 
Keine Daten verfügbar.  

12.6 Andere schädliche Wirkungen  
Sonstige Hinweise: 
Kein AOX 

CSB:    ca. 1660 mgO²/g 

BSB5:    ca. 135 mgO²/g 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

gelangen lassen. 

Das in der Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside 

erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 

über Detergenzien festgelegt sind. 

 
Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung  
13. Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt  
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. 

Nicht in konzentrierter Form in die Kanalisation gelangen lassen. 

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

Europäischer Abfallkatalog 
16 03 05 organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. 

Verunreinigte Verpackung 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender 

Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden 
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Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.  

 
 Abschnitt 14: Angaben zum Transport  
14.1 UN-Nummer 

ADR/RID: -   IMDG: -    IATA: -  

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR/RID: -   IMDG: -    IATA: - 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR/RID: -   IMDG: -    IATA: - 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADR/RID: -   IMDG: -    IATA: - 

14.5 Umweltgefahren 
ADR/RID: -   IMDG: -    IATA: - 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar.   

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Keine Daten verfügbar. 

 
Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 
Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gemäß der EU-Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG (einschließlich Änderungen) festgelegt und berücksichtigen den 
Verwendungszweck des Produkts. 
Symbol(e):   Xi  (reizend) 

R-Sätze:   R38 (Reizt die Haut.) 

   R41 (Gefahr ernster Augenschäden.) 

S-Sätze:   R26  (Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 

    Wasser abspülen und Arzt konsultieren.) 

   S37/39 (Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und 

    Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.) 

Nationale Vorschriften  
Wassergefährdungsklasse:   2 (wassergefährdend)  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Daten verfügbar. 
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben  
Weitere Informationen  
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, der sowohl auf unseren 

Erfahrungen als auch auf den Angaben unserer Lieferanten beruht. Das vorliegende Produkt wird im 

Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen 

Gesetzgebung beschrieben. Diese Informationen sind jedoch nicht als Eigenschaftszusicherungen 

und Qualitätsbeschreibungen zu sehen. 


